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aus Wolfgangs Kirchturm schießen, daß man es bis gen Lueg über
den See schallen hörte.

In Vertretung des Erzbischofs, der eben verreist war, nahm
nun der Statthalter die Sache in die Hand, schrieb an den Landes-
hanptmann in Oberösterreich *) einen geharnischten Protest und verlangte
die Auslieferung des Pflegers von Wildenegg, des Wolfganger Richters
und aller, die sonst noch in den Handel verwickelt waren. Überdies
sollten die Wolfganger verhalten werden, die Leiche wieder auszugraben
und an den Platz im See zurückzubringen, wo sie gefunden worden.
Keines von beiden geschah. Ein kaiserlicher Bescheid vom 9. Dezem¬
ber^) vertröstete den Erzbischof auf den bevorstehenden Zusammentritt
einer Kommission. Bis dahin sollte jeder „seines prätendierten Rechtes
unverwehrt gebrauchen" — d. h. innerhalb des Seidenfadens sollte das
Recht des Stärkeren gelten. Wenn also demnächst wieder ein solcher
Fall sich ereignete, mußte es zu neuem Streit kommen. Und es kam
auch so.

Am 8. Juni 1614 fiel eine Bauerndirn namens Eißl, als sie
ein Sohn des Kuchlers über den See ruderte, in der Nähe des Seiden¬
fadens aus dem Schiff und ertrank, da ihr Begleiter, der schwer be¬
zecht war, sie nicht retten konnte. Den andern Tag begegneten sich
die feindlichen Schiffe an der Unfallstelle. Man ging jedoch im Frieden
auseinander, ohne die Leiche gehoben zu haben, um beiderseits Befehle
der Obrigkeit einzuholen. Den 10. Juli fischten beide Parteien neben¬
einander vom Morgen bis zum Abend vergeblich nach dem Körper.
Nach längerem Hin- und Herreden hatte man sich dahin geeinigt, daß
die Leiche, sobald sie gefunden wäre, ans Ufer gebracht und bewacht
werden sollte, bis sich die Behörden verständigt hätten. Nun hatte
aber der Marktrichter bereits den Befehl aus Wildenegg in der Tasche,
die kaiserliche Grenze (den Seidenfaden), wenn nötig, auch mit Gewalt
zu verteidigen. Der Pfleger Reherzhaimer, der diesmal selbst dabei
war, ließ sich durch Vorzeigen dieses Befehls nicht irre machen, und
als endlich am dritten Tag die Hüttensteiner den Leichnam fanden,
wollte ihn Reherzhaimer stracks nach St. Gilgen entführen. Da zwangen
ihn die Wolfganger mit Gewalt, zum Dittlbach an die Grenze zu

0 Kopie des Schreibens ddo. 18. Oktober 1613. Hofr. Hüttenst., Nr. 6 .
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) Erwähnt in dem Brief des Erzbischofs an Kaiser Matthias vom 27. Juni

1611. Ebenda, Nr. 8 .
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